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Text 

Artikel XX. Ein Konsularbeamter jedes der beiden hohen vertragschließenden Teile kann im Namen seiner 
nicht im Lande seiner Tätigkeit wohnenden Landsleute die Anteile, die ihnen aus in Abwicklung befindlichen 
Nachlässen oder nach den Bestimmungen der sogenannten Arbeiterentschädigungsgesetze oder ähnlicher 
Gesetze zufallen, in Empfang nehmen und hiefür quittieren, um sie auf dem von seiner Regierung 
vorgeschriebenen Wege an die berechtigten Empfänger zu überweisen. 


